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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

18.12.2002 

Geschäftszahl 

98/13/0064 

Rechtssatz 

Der vom Gesetzgeber mit der Bestimmung des letzten Satzes des § 1 Abs. 5 StruktVG verfolgte Zweck liegt 
unverkennbar in der Verhinderung einer Umgehung der die Verlustverwertung durch Mantelkauf im 
Fusionsfalle ausschließenden Vorschrift des § 1 Abs. 5 Satz 2 StruktVG. Um zu verhindern, dass die 
Einschränkungen des Verlustvortragsrechtes dadurch umgangen werden, dass die Gewinn bringende 
Gesellschaft mit einer Verlust- oder Mantelgesellschaft als aufnehmender Gesellschaft verschmolzen wird, 
entfällt auch in diesem Fall der Verlustvortrag, wenn die aufnehmende Gesellschaft im 
Verschmelzungszeitpunkt vermögenslos ist oder nur solche Vermögenswerte oder (Teil-)Betriebe vorhanden 
sind, die mit den Verlust verursachenden wirtschaftlich nicht mehr vergleichbar sind (zutreffend insoweit 
Wiesner in FS Stadler, 350). 


